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Sehr geehrter Herr Frickenhelm,  

 

in der Gemeinde Bad Essen werden derzeit Planungen verfolgt, einen ALDI-Le-

bensmittelmarkt zu verlagern und zu erweitern. Die Planungen sehen eine Ver-

kaufsflächengröße von rd. 1.050 m² vor. 

Im Zuge der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Be-

lange nach § 4 Abs. 2 BauGB zur 69. Änderung des Flächennutzungsplans und 

2. Änderung des Bebauungsplans Nr. 5 „Ostfeld“ (Neuaufstellung) ging seitens 

des Landkreises Osnabrück (Schreiben vom 08.04.2024) eine Stellungnahme ein, 

auf die mit dieser ergänzenden Stellungnahme geantwortet werden soll. 

In der Stellungnahme werden seitens der Regionalplanung keine Bedenken vor-

getragen. Allerdings wird das Erfordernis gesehen, dass eine Nachnutzung des 

bisherigen Marktes „für den Verkauf im ähnlichen, periodischen Sortiment an 

Endverbraucher ausgeschlossen wird“. 

Es soll beantwortet werden, welche Sortimente bzw. Betriebstypen am Altstand-

ort auszuschließen sind, um der Einhaltung der raumordnerischen Vorgaben 

entsprechen zu können.  

Sie baten uns um fachliche Einordnung und Beantwortung der Anmerkungen 

der Fragestellung. 

Die cima steht Ihnen gerne für Rückfragen zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Benjamin Kemper 

Projektleiter

24. September 2025 

Frickenhelm Immobilien GmbH & Co. KG 

Am Schimbach 3 

49152 Bad Essen 

 

 

Per E-Mail an: of@frickenhelm.de  

 

Ergänzende Stellungnahme zur gutachterlichen Analyse zur Verlage-

rung eines ALDI-Marktes am Standort Schulallee in der Gemeinde Bad 

Essen, Februar 2024 Ihr Ansprechpartner: 

Benjamin Kemper 
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Ausgangslage 

In der Gemeinde Bad Essen ist die Verlagerung und Modernisierung des derzeit am Standort 

Lerchenstraße ansässigen ALDI-Marktes vorgesehen. Der neue Standort an der Schulallee 

liegt rückseitig zum derzeitigen Standort auf einem westlich gelegenen Grundstück. Die Ver-

kaufsflächengröße soll rd. 1.050 m² umfassen.  

 

Folgende Stellungnahme wurde seitens des Landkreises abgegeben (Auszug): 

 

 

Gutachterliche Einordnung 

Die im Zuge der gutachterlichen Stellungnahme vorgenommenen Berechnungen zur Prü-

fung, ob die Kriterien zur Einordnung als wohnortbezogene Nahversorgung erfüllt werden, 

basieren auf dem aktuellen Lebensmittelversorgungsangebot in Bad Essen.  

Nicht einbezogen sind mögliche Folgenutzungen am Altstandort. Würde ein weiterer Le-

bensmittelmarkt im näheren Umfeld des Vorhabens einbezogen werden, würde die Kauf-

kraftbindung des Planvorhabens aus dem fußläufigen Bereich geringer ausfallen. In diesem 

Fall würde auch ein Nachfolgemarkt Kaufkraftpotenziale binden, sodass die angegebene 

Kaufkraftbindungsquote von rd. 31 % nicht erreicht werden könnte. 

Die Kaufkraftbindungsberechnungen beziehen sich hauptsächlich auf den klassischen Le-

bensmitteleinzelhandel, der vergleichbar mit dem ALDI-Markt ist. Weniger relevant sind in 

diesem Zusammenhang übrige Betriebstypen des periodischen Bedarfs wie Getränkemärkte, 

Drogeriemärkte oder spezielle Lebensmittelfachgeschäfte. 

Somit besteht keine Notwendigkeit, einen Ausschluss über den klassischen Lebensmittelein-

zelhandel hinweg auch für übrige Sortimente des periodischen Bedarfs vorzunehmen. 

Ebenso wird keine Notwendigkeit im Ausschluss von spezialisierten Lebensmittelfachmärk-

ten gesehen. 

 

Fazit: Die Kaufkraftbindungsberechnungen für die Prüfung zur Einordnung des Vorha-

bens als wohnortbezogene Nahversorgung beziehen sich maßgeblich auf den klassi-

schen Lebensmitteleinzelhandel (Supermärkte und Discounter). Übrige Fachmärkte der 

Sortimentsgruppe der Nahrungs- und Genussmittel wie Getränkemärkte besitzen keinen 

maßgeblichen Einfluss auf die Aussagen des Gutachtens. Auch weitere Betriebstypen des 

periodischen Bedarfs wie Drogeriemärkte haben nur unwesentlichen Einfluss auf die im 

Gutachten dargelegten Aussagen. Somit sind aus gutachterlicher Sicht geforderte Be-

schränkungen am Altstandort auf den Betriebstyp des Lebensmittelmarktes (Super-

markt, Discounter) und auf die neu hinzutretende Verkaufsfläche von 1.050 m² zu be-

schränken.  

 


